
 
Satzung zur Änderung der Gebührenordnung der Handwerkskammer Osnabrück- 
Emsland-Grafschaft Bentheim  
 
Die Vollversammlung der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim  
hat am 29. November 2018 auf der Grundlage des § 106 Abs. 1 Nr. 5 des Gesetzes zur  
Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2143), folgende Satzung beschlossen:  
 
 

Artikel 1 
  Änderung der Gebührenordnung  

 
Die Anlage zur Gebührenordnung (Gebührentarif) der Handwerkskammer Osnabrück-
Emsland-Grafschaft Bentheim beschlossen am 2. März 1978 zuletzt geändert durch 
Beschluss vom 30. November 2017 wird wie folgt geändert: 
 
 
1. Ziffer 1.4 wird wie folgt neu gefasst: 
 
1.4  Erteilung einer Ausübungsberechtigung nach §§ 7a  
       oder § 7b Handwerksordnung oder einer Ausnahme- 
       bewilligung nach § 8 Handwerksordnung:                                nach Zeitaufwand, 
                                                                                                         jedoch mindestens 
                                                                                                         € 72,00 und höchstens 
                                                                                                         € 1.040,00. 
 
2. Ziffer 1.5 erhält folgende Fassung: 
 
1.5  EU/EWR-Handwerk-Verordnung vom  18. März 2018 (BGBl. I S. 509) 
 

a) Erteilung einer Ausnahmebewilligung zur Eintragung                      
in die Handwerksrolle nach § 1:                                          nach Zeitaufwand, 
                                                                                            jedoch mindestens 
                                                                                            € 72,00 und höchstens 
                                                                                            € 1.042,00.  

 
b) Nachprüfung der Berufsqualifikation nach § 8 Abs. 2 

und Unterrichtung über das Ergebnis nach § 10 Abs. 1:     nach Zeitaufwand,  
                                                                                             jedoch mindestens 

                                                                                                   € 50,00 und höchstens 
                                                                                                   € 850,00.        

 
            

c) Eingangsbestätigung nach § 9 Abs. 3 :                                nach Zeitaufwand, 
                                                                                              jedoch mindestens 
                                                                                              € 59,00 und höchstens 
                                                                                              € 165,00. 
 
 

3. Nach Ziffer 1.5. wird angefügt: 
 
„Anmerkung zu Ziffer 1: 



Als Zeitaufwand werden je angefangene Viertelstunde für Tätigkeiten des mittleren Dienstes  
€ 13,00, für Tätigkeiten des gehobenen Dienstes € 16,25 und für Tätigkeiten des höheren 
Dienstes € 20,25 berechnet.“  
 
4. Ziffer 1.6. entfällt.  
  
 

Artikel 2 
  Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.   
 
 
Genehmigt 
Hannover, 14.12.2018 
Niedersächsisches Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung 
Az: 21-32113/1750 
Im Auftrage 
Haselmaier  
 
 
Die vorstehende Satzung zur Änderung der Gebührenordnung der Handwerkskammer 
Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim wird hiermit ausgefertigt. Sie ist auf der Home-
page der Handwerkskammer www.hwk-osnabrueck.de unter „Amtliche Bekanntmachungen“ 
zu veröffentlichen. Zusätzlich ist im „Norddeutschen Handwerk“ ein Hinweis gemäß § 43 
Abs. 2 S. 3 der Satzung der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim 
zu veröffentlichen.  
 
 
Osnabrück, 17. Dezember 2018 
 
 
 
 
Reiner Möhle                                       Sven Ruschhaupt 
Präsident                                             Hauptgeschäftsführer 
 
 

http://www.hwk-osnabrueck.de/

